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B E S C H L U S S 

 

Der Fürstl iche Oberste Gerichtshof hat als 

Revisionsrekursgericht durch seinen ersten Senat unter dem 

Vorsitz des Präsidenten Univ.Prof.iR Dr. Hubertus 

Schumacher sowie die OberstrichterIn, Dr. Wigbert 

Zimmermann, Dr.  Marie-Theres Frick, Dr.  Thomas Hasler 

und Dr.  Valentina Hirsiger als weitere Mitglieder des 

Senates,  ferner im Beisein der Schriftführerin Astrid 

Wanger in der Rechtssache der Antragsteller 1. A**** und 

2. B****, beide vertreten durch ***** gegen die 

Antragsgegnerin C****, c/o D****, vertreten durch ***** 

wegen CHF 30'000.00 (Aufhebung Art 3 des Reglements 

vom **.08.2020; Überprüfung der Eignung des 

Stiftungsrates) infolge Revisionsrekurses der Antragsteller 

gegen den Beschluss des Fürstlichen Obergerichts vom 

27.04.2023, 07 HG.2021.140, ON 42, mit welchem dem 

Rekurs der Antragsteller vom 11.07.2022, ON 26, teilweise 

Folge gegeben und die angefochtene Entscheidung des 

Fürstl ichen Landgerichts vom 23.06.2022, ON 25, teilweise 

aufgehoben und die Rechtssache unter 

Rechtskraftvorbehalt  zur Verfahrensergänzung und 
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neuerlichen Entscheidung zurückverwiesen wurde, in nicht  

öffentlicher Sitzung beschlossen:  

 

Dem Revisionsrekurs wird  k e i n e  Folge gegeben. 

 

Die Kosten des Revisionsrekursverfahrens sind weitere 

Verfahrenskosten. 

 

 

B e g r ü n d u n g : 

 

1.1.  Mit  Schriftsatz vom 11.10.2021 stellten die 

Antragsteller unter Berufung auf ihre Stellung als 

Begünstigte und Stiftungsbeteiligte gemäss § 3 StiftG 

folgende Anträge:   

„1. Dringende vorsorgl iche Massnahme 

Dem Stiftungsrat der C**** wird für  die Dauer des  

Aufsichtsverfahrens und bis zu dessen rechtskräf tigem Abschluss  

untersagt zu beschliessen, Vermögenswerte der St i ftung an den 

Nachlass des Herrn E**** oder an Herrn F**** zu überweisen 

bzw. effekt iv Überweisungen vorzunehmen.  

2.  Aufsichtsrechtl iche Massnahmen 

2.1 Aufhebung Art.  3 Reglement  vom **.08.2020 

Art 3 des Reglements vom **.08.2020 der C**** mit folgendem 

Wortlaut wird für n icht ig ev für  ungült ig erklärt :   

Nach dem Ableben von Herrn E**** is t  e in Legat von EUR 

850‘000.00 an die folgende Person auszuzahlen:  



 3 07 HG.2021.140 

Herrn F****,   

geboren am **.06.1968 in Sao Joaquim de Barra,  Brasil ien,  

Staatsangehörigkeit :  Deutschland,   

wohnhaft :  *****.   

Nach Auszahlung des  Legats steht den al lfä l ligen ehelichen 

leibl ichen Nachkommen von Herrn E**** das a llein ige 

Begünst igtenrecht am Gesamtvermögen und an den Erträgen der  

Stiftung in a llen Graden nach Stämmen zu.  

2.2 Überprüfung der Eignung des  St if tungsrates 

Das Gericht  überprüft ,  ob der St if tungsrat e ine zweckgemässe 

Verwaltung und Verwendung des Stiftungsvermögens 

gewährle is ten kann.“  

1.2. Der beantragten einstweil igen Vorkehrung 

(„Dringende vorsorgliche Massnahme“) gab das Erstgericht  

mit (unangefochten in Rechtskraft erwachsenem) Beschluss  

vom 22.10.2021 (ON 9 – ergänzt  mit  Beschluss vom 

12.11.2021 ON 11) antragsgemäss Folge.  

1.3.1. Zur Begründung der beantragten 

aufsichtsrechtlichen Massnahmen brachten die 

Antragsteller zusammengefasst  Folgendes vor:  

Die Stiftung sei  am **.09.1988 errichtet  worden. 

Stifter sei E**** gewesen, der am **.03.2021 ohne 

Hinterlassung von ehelichen Nachkommen verstorben sei.  

Das erste im Zuge der Stiftungserrichtung 

erlassene Reglement vom **.09.1988 sehe den Stifter als 

Erstbegünstigten vor. Für den Fall  seines Todes ohne 

leibliche Nachkommen wären seine Brüder – die beiden 

Antragsteller – Begünstigte zu gleichen Teilen. Mit  

Reglement vom **.08.2020 sei F**** nach dem Ableben 

des Stifters in Art  3 ein Legat von EUR 850‘000.00 
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zugesprochen worden, betreffend den verbleibenden Rest  

wären seine Brüder begünstigt.  

Die Bestellung von Herrn F**** als Begünstigter 

im Reglement vom **.08.2020 sei nichtig, denn der Stifter 

habe sich in den ursprünglichen Statuten keine Stifterrechte 

vorbehalten. Der Stifterwille bezüglich der  

Begünstigungsregelung sei  daher mit  den ersten Statuten 

erstarrt,  denn das in Art  4 des Reglements vom **.09.1988 

festgehaltene und sich in späteren Reglementen 

wiederholende Recht, den Stiftungsrat mit der Ergänzung 

oder Abänderung des Reglements gemäss seinen Wünschen 

zu beauftragen, entbehre der gesetzlich zwingend 

erforderlichen ausdrücklichen Grundlage in den 

ursprünglichen Statuten und sei daher nichtig.  

Art  3 des Reglements vom **.08.2020 sei  daher für 

nichtig ev. für ungült ig zu erklären. Bei einem Stiftungsrat,  

der die Rechtslage solcherart  verkenne, sei zu prüfen, ob er 

weiter geeignet sei.  

1.3.2. Die Antragsgegnerin beantragte die 

Zurückweisung bzw die Abweisung des gestellten 

Begehrens.  Wenn es um die Beseitigung eines 

Reglementzusatzes gehe, sei der streitige Rechtsweg zu 

beschreiten. Da in Art 13 der aktuellen Statuten vom 

**.08.2009 eine Schiedsklausel  enthalten sei,  sei  der  

Antrag wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges (jedenfalls  

betreffend die Aufhebung der Klausel) zurückzuweisen. 

Das Stiftungsvermögen betrage derzeit  etwas mehr 

als EUR 900‘000.00. Es sei  durchaus möglich, dass 

aufgrund von Wertschwankungen nach Auszahlung des  

Legats kein Vermögen mehr vorhanden sei . Dann hätten die 
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Antragsteller mangels Stiftungsvermögen keinen Anspruch 

und seien daher nicht aktivlegitimiert .  

Das unsubstantiierte Begehren betreffend die 

fehlende Eignung der Stiftungsräte scheitere auch daran,  

dass in die Rechtsposition der Stiftungsratsmitglieder 

eingegriffen werde und sie daher auch am Verfahren zu 

beteiligen gewesen wären. 

Die ursprünglichen Statuten hätten vorgesehen, 

dass Zuwendungen an die vom Stiftungsrat bezeichneten 

Begünstigten erfolgen und der Stiftungsrat Beistatuten 

erlasse. Im Reglement vom **.09.1988 sei  vorgesehen 

gewesen, dass der Stifter jederzeit  das Recht habe, den 

Stiftungsrat mit der Ergänzung oder Abänderung gemäss 

seinen Wünschen zu beauftragen. Bereits auf Grundlage der  

ursprünglichen Statuten vom **.09.1988 sei  der 

Stiftungsrat berechtigt  gewesen, sowohl die Statuten als 

auch das Reglement abzuändern.  

Aufgrund der Abänderung des Stiftungsrechts im 

Jahr 2009 sei es zu einer Anpassung der Statuten 

gekommen. 2010 sei es unter anderem auch mit den 

Antragstellern in Zürich zu einer Besprechung gekommen, 

dass ein Legat für Herrn F**** ins Reglement  

aufgenommen wird,  was dann mit Reglement vom 

16.06.2010 erfolgt  sei. Die Antragsteller wüssten daher seit  

mehr als 10 Jahren, dass Herr F****, der langjährige 

Weggefährte von E****, ein Legat erhalten solle.  Es sei  der 

Wunsch von E**** gewesen, dass sein langjähriger 

Lebensgefährte ***** F**** finanziell  abgesichert  sei.  
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2.1.  Mit  dem angefochtenen Beschluss hat das  

Erstgericht  über die beantragten aufsichtsrechtl ichen 

Massnahmen wie folgt  entschieden:  

„Der Antrag mit  dem folgenden Inhalt:  

Art 3 des Reglements vom **.08.2020 der C**** mit folgendem 

Wortlaut wird für n icht ig ev für  ungült ig erklärt :   

Nach dem Ableben von Herrn E**** is t  e in Legat von EUR 

850‘000.00 an die folgende Person auszuzahlen:  

Herrn F****,  geboren am **.06.1968 in  Sao Joaquim de Barra,  

Brasi l ien,  Staatsangehörigkei t:  Deutschland, wohnhaft :  *******,  

D-22085 Hamburg.  

Nach Auszahlung des  Legats steht den al lfä l ligen ehelichen 

leibl ichen Nachkommen von Herrn E**** das a llein ige 

Begünst igtenrecht am Gesamtvermögen und an den Erträgen der  

Stiftung in a llen Graden nach Stämmen zu.  

wird abgewiesen.  

Weiters  wird der  Antrag zu überprüfen,  ob der Stiftungsrat  e ine 

zweckgemässe Verwaltung und Verwendung des 

Stiftungsvermögens gewährle is ten kann, abgewiesen.  

Die Antragstel ler s ind schuldig,  der Antragsgegnerin binnen vier  

Wochen zu Handen deren Vertre ter  die mit CHF 3‘283.99 

best immten Verfahrenskosten (darin CHF 234.79 MwSt.)  zu 

ersetzen.“  

2.2. Das Erstgericht  ging unter anderem von 

folgendem Sachverhalt  aus:   

„Die St if tung wurde am **.09.1988 errichtet .  St if ter war E****.  

Dieser  ist  am **.03.2021 ohne Hinterlassung von ehel ichen 

Nachkommen verstorben.  

Die ers ten Statuten,  das sind jene vom **.09.1988,  lauten wie  

folgt :  

Art 1  
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Name  

Unter dem Namen  

C**** 

besteht  eine Sti ftung im Sinne der Art.  552 ff.  des  

liechtensteinischen Personen- und Gesel lschaftsrechtes.   

Art 2  

Sitz  und Gerichtsstand  

Sitz  der  St if tung ist  VADUZ im Fürstentum Liechtenstein.   

Alle Rechtsverhäl tnisse,  die  durch Err ichtung und Bestand der  

Stiftung begründet werden,  unter liegen l iechtenste inischem Recht,  

Die St if tung hat ihren ordentl ichen Gerichtsstand bei dem an 

ihrem Sitz  zuständigen Gericht.  

Art 3  

Dauer  

Die Dauer der Stif tung is t  unbeschränkt .   

Art 4  

Vermögen  

Das Mindestvermögen beträgt sFr .  30 '000.--  (Schweizerfranken 

dreiss igtausend).   

Das Stif tungsvermögen kann jederzei t  durch Zuwendungen des 

Stifters  oder  Dri t ter vermehrt werden.  

Art 5  

Zweck  

Die St iftung bezweckt,  das  St if tungsvermögen zu verwalten und 

an die vom Stiftungsrat  bezeichneten Begünst igten Zuwendungen 

zu machen.  

Art 6  

Organe  

Organe der  St if tung s ind:  
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1. Der Stiftungsrat  

2.  Fakulta t iv die Kontrollstel le  

Art 7  

Der St if tungsrat  

Der Sti ftungsrat besteht aus e iner oder mehreren natürl ichen oder 

jur is t ischen Personen, wobei mindestens e ine  natür l iche Person 

den Erfordernissen von Art.  180a des  liechtensteinischen 

Personen- und Gesellschaftsrechtes entsprechen muss.   

Die Mitgl ieder des St if tungsrates werden erstmals vom Stifter auf  

unbest immte Zei t beste l lt .  Im Fal le  von Demission,  

Handlungsunfähigkeit  oder Tod eines der Mitgl ieder des  

Stiftungsrates treffen die verbleibenden Mitgl ieder die  

Ersatzwahl.  Ist  kein Mitgl ied des  St iftungsrates mehr vorhanden,  

kann der Repräsentant die Ersatzwahl vornehmen oder den Antrag 

auf Neubestel lung der St if tungsräte beim F.L. Landgericht  

einbringen,  das die Ersatzwahl  im Rechtsfürsorgeverfahren tr if f t .   

Der St if tungsrat  ver tr i t t  d ie  St if tung in  rechtsverbindlicher Weise 

gemäss den gesetzlichen und s ta tutar ischen Vorschriften.  Er kann 

Bevollmächtigte  beste llen und best immt deren Zeichnungsrecht.   

Der Stif tungsrat konsti tuier t  s ich selbst und best immt die Art und 

Weise  der  Zeichnung. Besteht  der  St if tungsrat aus zwei 

Mitgl iedern,  so bedürfen seine Beschlüsse der Einst immigkei t.  

Sind mehr als zwei St i f tungsratsmitgl ieder bestel l t ,  so erfolgt die  

Beschlussfassung mit e infacher  St immenmehrhei t .  Bei Stimmen-

gleichheit  entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Im Fal le von 

Zirkular-beschlüssen is t  es  Gült igkei tserfordernis,  dass von al len 

Stiftungsratsmitgl iedern eine schrift l iche Äusserung vorliegt  

(Zust immung,  Ablehnung, Enthal tung) .   

Art 8  

Die Kontrol ls te lle   

Die Beste llung einer Kontrollste l le  durch den Stiftungsrat  is t  

fakulta t iv.   
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Art 9  

Geschäfts jahr   

Das Geschäfts jahr endet jeweils am **. Dezember,  ers tmals am **.  

Dezember 1988.  

Art 10 

Begünst igte  

Sti ftungsbegünstigte  s ind die  vom Stif tungsrat bezeichneten 

Personen.  

Art 11 

Reglemente und Beis tatuten 

Der St iftungsrat  kann Reglemente er lassen,  in denen die  

Verwaltung der  St if tung näher  geregel t  wird.   

Der St if tungsrat kann in Beis ta tuten Begünstig te best immen sowie 

den Umfang und die Art  und Weise ihrer Begünst igung regeln .  Die 

Beis tatuten sind in ihrer rechtl ichen Wirkung den Statuten 

gleichgeste l lt .  

Der Erlass,  d ie Abänderung und die Aufhebung von Reglementen 

und Beis ta tuten bedarf der Zust immung al ler Mitglieder des  

Stiftungsrates.   

Art 12 

Der Repräsentant  

Der Repräsentant wird ers tmals vom Stif ter beste l lt .  In der Folge 

is t  der St if tungsrat ermächtigt,  den Repräsentanten zu beste llen  

oder abzuberufen.  Der  Repräsentant hat die  gesetzl ichen und 

sta tutar ischen Befugnisse.  

Art 13 

Statutenänderung, Umwandlung und Auflösung der St if tung  

Der Sti ftungsrat is t  befugt,  Änderungen an diesen Statuten 

vorzunehmen.   
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Der Sti ftungsrat kann die St iftung jederzei t  unter Beachtung der 

gesetzl ichen Vorschrif ten in e ine Anstal t  oder  ein 

Treuunternehmen umwandeln.  

Der St if tungsrat kann die Auflösung der St iftung verfügen.  Ueber  

die Verwendung des St if tungsvermögens im Falle der Auflösung 

entscheidet  der  St if tungsrat im Rahmen der gesetzl ichen und 

sta tutar ischen Vorschriften.  

Beschlüsse  betreffend die  Statutenänderung, d ie Umwandlung der  

Stiftung oder  deren Auflösung bedürfen der  Einstimmigkeit  des  

Stiftungsrates.   

Vaduz, den **.  September 1988  

Zu Urkund dessen die  

eigenhändige Unterschrif t  des St ifters :  

***** 

Das gleichzei t ig im Zuge der  Sti ftungserr ichtung er lassene 

Reglement vom **.09.2018 [gemeint :  **.09.1988] lautet  wie folgt :  

REGLEMENT 

der  

C**** 

Vaduz FL 

Der unterzeichnete St if tungsrat er lässt  hiermit für  d ie C**** 

gestütz t auf ihre  Statuten folgendes Reglement:   

Art.  1  

Herr E****,  geboren **.  Apri l  1941,  deutscher  Staatsangehöriger,  

wohnhaft  *******,  D-2000 Hamburg 76,  stehen zu seinen  

Lebzei ten a l le Rechte  an den Erträgen des Stiftungsvermögens 

allein  zu.  Zei t  se ines Lebens kann er somit jederzeit  d ie  

Ausschüttung der Erträge ver langen.  Hingegen s tehen ihm in 

Bezug auf das St if tungsvermögen als  solches keine Rechte  zu.   

Art 2  
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Nach dem Tode von Herrn E**** steht  seinen al lfä l ligen ehel ichen 

leibl ichen Nachkommen das a l leinige Begünst igungsrecht am 

Gesamtvermögen und an den Erträgen der St if tung in  a llen Graden 

nach Stämmen zu.  

Art 3  

Soll te Herr E**** ohne ehel iche le ibliche Nachkommen 

vers terben,  tre ten se ine  Brüder A****,  geboren **.  Oktober 1937, 

wohnhaft ***** **, D-2060 Bad Oldesloe,  und B****, geboren **.  

Juli  1944, wohnhaft ***** USA, als Begünst igte zu gle ichen 

Teilen an se ine Ste lle .  Diesen beiden Begünst igten steht das 

uneingeschränkte Begünst igungsrecht am Gesamtvermögen und an 

den Erträgen der  St if tung zu.   

Soll te  Herr  A**** vor oder während des  St if tungsgenusses  

ableben, treten seine ehel ichen leibl ichen Nachkommen an seine  

Stel le in al len Graden nach Stämmen.  

Soll te Herr ***** vor oder während des  Stif tungsgenusses  

ableben, treten seine ehel ichen leibl ichen Nachkommen an seine  

Stel le in al len Graden nach Stämmen.  

Art 4  

Herr E**** hat  jederzei t  das Recht,  den Stiftungsrat  mit  der  

Ergänzung oder Abänderung dieses Reglements gemäss seinen 

Wünschen zu beauftragen. Art.  1 dieses Reglements hingegen kann 

nicht mehr geändert werden.  

Nach dem Tode von Herrn E**** kann der  St if tungsrat nur noch 

Änderungen am Reglement vornehmen, die im Wesentl ichen die  

Vorschrif ten des gegenwärtigen Reglements nicht beeinträchtigen.   

Zürich/Vaduz, **.  September  1988  

Der St if tungsrat:  

Dr.  ***** (e.h. )     *****  (e.h. )  *****(e.h .)  

Im Jahre 2009 kam es durch die Sti ftungsräte  zu einer Neufassung 

der Statuten am **.08.2009. Diese lauten wie folgt :  
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STATUTEN 

C**** 

VADUZ 

Art 1  

Name,  Si tz,  anwendbares Recht,  Gerichtss tand und Dauer  

Unter dem Namen 

C**** 

besteht e ine Sti ftung mit eigener Rechtspersönlichkeit  im Sinne 

der Art 552 ff  des l iechtensteinischen Personen- und 

Gesel lschaftsrechtes (PGR) mit Si tz in Vaduz.  

Alle Rechtsverhältn isse ,  die durch die Errichtung, die Verwaltung 

und den Bestand der  Sti ftung begründet werden,  unter liegen 

liechtensteinischem Recht.  

Die St if tung hat  ihren ordentl ichen Gerichtss tand In Vaduz.  

Die Dauer der Stif tung is t  unbefr is te t  

Art 2  

Stiftungsvermögen  

Das Stiftungsvermögen setz t s ich  aus folgenden 

Vermögensbestandteilen zusammen: 

Zugesichertes St if tungsvermögen 

Das St if tungsvermögen, das  der  St if ter anlässl ich der  

Stiftungserr ichtung der  Stif tung widmet,  beträgt CHF 30‘000.00 

{Schweizer Franke dreissigtausend).  

Vermögenszuwendungen 

Nach Entstehung der  St if tung kann das  St if tungsvermögen 

jederzeit  durch Widmung des  St i fters  (Nachst if tung) oder Dri tter  

(Zust i ftung) vermehrt werden.  

Stiftungserfolg  
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Der Stif tungserfolg setzt s ich zusammen aus den Stif tungserträgen 

und den real is ier ten Kapitalgewinnen und -verlusten,  reduzier t um 

die nicht  real is ier ten Kapita lverluste ("Vorsichtspr inzip")  sowie 

sämtl iche im Rahmen der St if tungsverwaltung anfal lenden 

Aufwendungen.  

Art 3  

Zweck 

Die St if tung bezweckt  die Vornahme von Ausschüttungen an 

Angehörige einer oder mehrerer  bestimmter  Famil ien zur  

Bestrei tung der Kosten der Erziehung und Bildung, der  

Aussta t tung oder  Unterstützung des  Lebensunterhal tes  im 

Allgemeinen sowie deren wir tschaftl iche Förderung im weitesten 

Sinne.  Hierzu ist  das Stiftungsvermögen vom Stif tungsrat oder 

einem von diesem beauftragten Drit tem anzulegen und zu 

verwalten.  

Die St if tung kann ferner  Ausschüttungen an natür liche oder  

jur is t ische Personen,  Inst itut ionen und dergleichen,  die dem in  

Abs.  1 bezeichneten Personenkreis nahestehen,  sowie an ge-

meinnützige  Inst i tut ionen vornehmen oder ihnen sonstige 

wirtschaft l iche Vorte ile gewähren.  

Die St if tung Is t  im Rahmen der  Vermögensverwaltung befugt,  a l le 

Rechtsgeschäfte abzuschliessen, welche der  Verfolgung und 

Verwirklichung ihres Zweckes dienen.  Das St if tungsvermögen 

kann für d ie Vermögensverwaltung und für Begünstigte Im 

Rahmen Ihrer Begünst igung belastet  oder veräussert werden.  

Ein nach kaufmännischer Art  geführtes  Gewerbe wird  nicht  

betr ieben.  

Art 4  

Genuss- und Informationsansprüche von Begünst igten 

Unter Genussansprüchen werden al le Rechte auf Ausschüttungen 

zur Erfül lung des in  Art.  3 umschriebenen Stiftungszweckes 

vers tanden,  
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In dem vom Stif ter festgelegten Rahmen (z.B. in e inem Beista tut]  

best immt der St if tungsrat die  Begünst igten und legt  den Inhal t  und 

das Ausmass ihrer Genussansprüche fest.  Is t  ein  Protektor bestel l t ,  

so is t  dessen Stellungnahme einzuholen,  bevor der St if tungsrat 

Entscheidungen Im vorstehenden Sinne fä ll t .  

Der Sti ftungsgenuss  der  mittels Beschlusses  fes tgeste l lten  

Begünst igten is t  nur  mit Zustimmung des St if tungsrates  

veräusser l ich,  übertragbar oder belastbar.  

Die Aufhebung oder  Abänderung von Begünst igungsrechten 

begründet keine Ersatzpfl ichten oder klagbaren Ansprüche.  

Der St if tungsgenuss der Begünst igten kann ihnen durch ihre 

Gläubiger im Wege des Sicherungsverfahrens,  der  

Zwangsvolls treckung oder des Konkurses nicht entzogen werden 

{Art,  567 Abs.  3  PGR). 

Die mittels Beschlusses fes tgeste l lten Begünstigten haben einen 

Anspruch auf Einsichtnahme in die St if tungsdokumente ,  auf  

Auskunftser te i lung und Rechnungslegung, soweit d ies ihre 

Begünst igungsrechte betr if f t .  Zu diesem Zweck haben s ie das  

Recht,  Einsicht In al le  Geschäftsbücher und Papiere zu nehmen 

und Abschriften zu erstel len sowie al le Tatsachen und 

Verhäl tnisse  persönlich zu prüfen oder durch einen Vertre ter  

prüfen zu lassen.  

Anwartschaftsberechtigte haben bis zum Eintr i tt  ihrer  

Begünst igung keine Auskunfts- und Informationsrechte.  

Anwartschaftsberechtigter is t  der jenige,  der nach Eintr it t  e iner  

aufschiebenden Bedingung oder bei Erre ichung eines  Termins,  

einen recht lichen Anspruch hat,  In die  Begünst igung berufen zu 

werden.   

Das Informationsrecht darf n icht In  unlauterer oder  

missbräuchlicher  Absicht ausgeübt  werden.  Der St if tungsrat hat 

bei Auskunftserte i lung die  Interessen der  St if tung und der 

Begünst igten zu wahren.  

(…) 
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Art 11 

Änderung, Ergänzung und Aufhebung der  Statuten,  Beista tuten 

und Reglemente  

Der St if ter behäl t  s ich das Recht vor,  d ie Organisat ion der St if tung 

zu ändern,  wenn dies  die Erhal tung des Vermögens oder  die 

Erfül lung des  Zweckes der  Stiftung erfordert.  Analog zu den 

Rechten der  Regierung gemäss Art.  566 Abs.  1 PGR sowie Im Fal le  

der Unerreichbarkei t  des Zweckes der Stiftung behäl t  sich der  

Stifter das Recht vor ,  die Sta tuten der St if tung aufzuheben, ganz 

oder tei lweise abzuändern oder zu ergänzen.  

Die Beistatuten und a llfä ll ige  Reglemente der Stif tung können 

vom Stif tungsrat im Rahmen seiner s ta tutarischen Befugnisse  

aufgehoben, ganz oder tei lweise abgeändert oder ergänzt werden.  

Entsprechende Änderungs-,  Ergänzungs- und 

Aufhebungsbeschlüsse  bedürfen für ihre Gültigkei t  der  

Einstimmigkeit  im Stiftungsrat  und dürfen dem ursprünglichen 

Stiftungszweck nicht  zuwiderlaufen.  Is t  e in  Protektor bestel l t ,  so 

is t  dessen Zust immung für  Beschlüsse in diesem Sinne erfor-

derl ich.  

Änderungs-,  Ergänzungs- und Aufhebungsbeschlüsse  betreffend 

die Beista tuten bedürfen für Ihre Gült igkeit  zusätzlich der  

Zust immung des  St if ters,  

(…) 

Art 13 

Schiedsgericht  

Über al le Stre it igkeiten aus den durch die Stiftung,  ihren Statuten 

oder Richtl in ien begründeten Rechtsverhältnissen entscheidet  

unter Ausschluss der ordentl ichen Gerichte e in aus drei Personen 

bestehendes Schiedsgericht mit  Si tz in Vaduz.  

(…) 

Vaduz, **.  September 1988 

Vaduz, **.  August 2009 
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Der St if tungsrat:  

*****,  l ic . iur.  (e.h. )     

***** (e .h.)  

***** LTD (e.h. )  

Im Jahre  2010 te il te E**** ***** anlässlich einer Besprechung 

mit den beiden Antragste l lern  mit,  dass er  seinem langjährigem 

Lebenspartner F**** nach seinem Tod EUR 50‘000.00 aus der  

Stiftung als Legat zukommen lassen wolle.  Damit waren al le  

einverstanden.  Dementsprechend wurde vom Stiftungsrat  das  

Reglement  mit  Datum 16.06.2010 abgeändert,  dass es laute te wie  

folgt :  

REGLEMENT 

der  

C****, Vaduz 

Der unterzeichnende Stiftungsrat er lässt h iermit für d ie C****, 

Vaduz, gestütz t auf Art .  4 der Statuten vom **. September 1988 /  

**.  August  2009, folgendes Reglement:  

Art 1  

Herrn E****,  geboren am **.  April  1941,  Deutscher  Staatsbürger ,  

wohnhaft *******,  D-22085 Hamburg, stehen zu seinen Lebzeiten 

alle Rechte an den Erträgen des St i ftungsvermögens al le in zu.  Zei t  

seines Lebens kann er somit jederzeit  Ausschüttungen der  Erträge 

verlangen.  Hingegen stehen ihm in  Bezug auf das 

Stiftungsvermögen als solches keine  Rechte  zu.   

Art 2  

Oben genannter Art.  1 bezieht s ich auf die ,  infolge Erbvorbezug,  

eingebrachten Vermögenswerte des Gründungsjahres 1988 in der  

Höhe von EUR 650 '000.00 (def la tionierter  Wert  per **.12.2008 

gemäss Schweizerischer Eidgenossenschaft - LIK 

Teuerungsrechner: EUR 9**'977.00).  Der St iftungsrat hat dafür  

Sorge zu t ragen,  dass  der def lat ionier te  Wert  jeweils am **.  
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Dezember eines jeden Jahres ausgerechnet und für d ie  

Nachkommen sichergestel l t  wird.  Für marktbedingte Wertverluste,  

welche die  Unterschreitung des Mindestwerts zur Folge haben,  

kann der  St if tungsrat n icht zur  Rechenschaft gezogen werden.  

Über die im Jahre 1995 von ihm selbst eingebrachte Nachst if tung 

in der  Höhe von rund EUR 1‘000‘000.00 kann Herr  E**** 

hingegen ohne Einschränkung vol lumfänglich (Vermögen und 

Ertrag) verfügen.  

Art 3  

Nach dem Ableben von Herrn E**** is t  e in Legat von EUR 

50 '000.00 an die folgende Person auszuzahlen:   

***** ***** 

Nach Auszahlung des  Legats steht den al lfä l ligen ehelichen 

leibl ichen Nachkommen von Herrn E**** das a llein ige 

Begünst igungsrecht  am Gesamtvermögen und an den Erträgen der  

Stiftung in a llen Graden nach Stämmen zu.  

Art 4  

Soll te  Herr  E**** ohne eheliche le ibl ichen Nachkommen ableben, 

tre ten seine Brüder A****,  geboren am **.  Oktober 1937,  

wohnhaft ***** **,  D-23843 Bad Oldesloe,  und B****,  geboren 

am **. Juli  1944, wohnhaft *****, USA, als Begünst igte zu  

gleichen Teilen an se ine Stel le.  Diesen beiden Begünstigten steht  

das uneingeschränkte Begünst igungsrecht am Gesamtvermögen 

und an den Erträgen der St if tung zu.   

Soll te  Herr  A**** vor oder während des  St if tungsgenusses  

ableben, treten seine ehel ichen leibl ichen Nachkommen an seine  

Stel le in al len Graden nach Stämmen.  

Soll te Herr B**** vor oder  während des  Stif tungsgenusses  

ableben, treten seine ehel ichen leibl ichen Nachkommen an seine  

Stel le in al len Graden nach Stämmen.   

Art 5  
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Herr E**** hat  jederzei t  das Recht,  den Stiftungsrat  mit  der  

Ergänzung oder Abänderung dieses Reglements gemäss seinen 

Wünschen zu beauftragen. Art.  1 dieses Reglements hingegen kann 

nicht mehr geändert werden.  

Art 6  

Nach dem Ableben von Herrn E**** kann der St iftungsrat nur  

noch Änderungen am Reglement vornehmen, die im Wesentl ichen 

die Vorschriften des gegenwärtigen Reglements  nicht  

beeinträcht igen.   

Vaduz, **.  Juni 2010 

*****  

Der St if tungsrat:   

*****,  l ic . iur.  (e.h. )        ***** (e.h. )       ***** LTD  

*****,  l ic . iur.  (e.h. )  

In der Folge hat s ich dann der Gesundhei tszustand von E**** 

immer mehr verschlechter t und er te il te dem Stiftungsrat ***** 

mit,  dass  er seinen Lebenspartner  nach seinem Tod f inanzie ll  

absichern wolle und er  daher  das  Legat von EUR 50‘000.00 auf 

EUR 850‘000.00 erhöhen wolle.  ***** fer t igte e inen 

entsprechenden Reglemententwurf an,  welcher dann von E**** 

gegengezeichnet wurde (Beilage 19).  

Der Stif tungsrat änderte in der Folge einst immig das Reglement  

mit Datum **.08.2020 ab, so dass  es laute te wie folgt :  

REGLEMENT 

der  

C****, Vaduz 

Der unterzeichnende Stiftungsrat er lässt h iermit für d ie C****, 

Vaduz, gestütz t auf Art .  4 der Statuten vom **. September 1988 /  

**.  August  2009, folgendes Reglement:  

Art 1  



 19 07 HG.2021.140 

Herrn E****,  geboren am **.  April  1941,  Deutscher  Staatsbürger ,  

wohnhaft *****,  s tehen zu seinen Lebzeiten alle Rechte an den 

Erträgen des  St if tungsvermögens al le in zu.  Zeit  se ines Lebens 

kann er  somit jederzei t  Ausschüttungen der  Erträge verlangen.  

Hingegen stehen ihm in Bezug auf das Sti f tungsvermögen als 

solches keine  Rechte  zu.   

Art 2  

Oben genannter Art.  1 bezieht s ich auf die ,  infolge Erbvorbezug,  

eingebrachten Vermögenswerte des Gründungsjahres 1988 in der  

Höhe von EUR 650 '000.00 (def la tionierter  Wert  per **.12.2008 

gemäss Schweizerischer Eidgenossenschaft - LIK 

Teuerungsrechner: EUR 9**'977.00).  Der St iftungsrat hat dafür  

Sorge zu t ragen,  dass  der def lat ionier te  Wert  jeweils am **.  

Dezember eines jeden Jahres ausgerechnet und für d ie  

Nachkommen sichergestel l t  wird.  Für marktbedingte Wertverluste,  

welche die  Unterschreitung des Mindestwerts zur Folge haben,  

kann der  St if tungsrat n icht zur  Rechenschaft gezogen werden.  

Über die im Jahre 1995 von ihm selbst eingebrachte Nachst if tung 

in der  Höhe von rund EUR 1‘000‘000.00 kann Herr  E**** 

hingegen ohne Einschränkung vol lumfänglich (Vermögen und 

Ertrag) verfügen.  

Art 3  

Nach dem Ableben von Herrn E**** is t  e in Legat von EUR 

850‘000.00 an die folgende Person auszuzahlen:  

Herrn F**** 

Geboren am **.06.1968 in Sao Joaquim da Barra,  Brasi l ien  

Staatsangehörigkeit :  Deutschland  

Wohnhaft:  *****  

Nach Auszahlung des  Legats steht den al lfä l ligen ehelichen 

leibl ichen Nachkommen von Herrn E**** das a llein ige 

Begünst igungsrecht  am Gesamtvermögen und an den Erträgen der  

Stiftung in a llen Graden nach Stämmen zu.  
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Art 4  

Soll te  Herr  E**** ohne eheliche le ibl ichen Nachkommen ableben, 

tre ten seine Brüder A****,  geboren am **.  Oktober 1937,  

wohnhaft  ***** **,  DE-23843 Bad Oldesloe,  und B****,  geboren 

am **. Jul i  1944, wohnhaft *****,  USA als Begünstigte zu 

gleichen Teilen an se ine Stel le.  Diesen beiden Begünstigten steht  

das uneingeschränkte Begünst igungsrecht am Gesamtvermögen 

und an den Erträgen der St if tung zu.   

Soll te  Herr  A**** vor oder während des  St if tungsgenusses  

ableben, treten seine ehel ichen leibl ichen Nachkommen an seine  

Stel le in al len Graden nach Stämmen.  

Soll te Herr B**** vor oder  während des  Stif tungsgenusses  

ableben, treten seine ehel ichen leibl ichen Nachkommen an seine  

Stel le in al len Graden nach Stämmen.  

Art 5  

Herr E**** hat  jederzei t  das Recht,  den Stiftungsrat  mit  der  

Ergänzung oder Abänderung dieses Reglements gemäss seinen 

Wünschen zu beauftragen. Art.  1 dieses Reglements hingegen kann 

nicht mehr geändert werden.  

Art 6  

Nach dem Ableben von Herrn E**** kann der St iftungsrat nur  

noch Änderungen am Reglement vornehmen, die im Wesentl ichen 

die Vorschriften des gegenwärtigen Reglements  nicht  

beeinträcht igen.   

Vaduz, **.  August 2020 

*****  

Der St if tungsrat:   

*****,  l ic . iur.  (e.h. )    

***** (e .h.)    ***** LTD  

***** /  ***** (e.h. )» 
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2.3.  Zur Beweiswürdigung verwies das Erstgericht  

darauf, dass sich die Feststellungen aus den vorliegenden 

Urkunden ergeben würden. Dass das Legat 2020 auf 

Wunsch von Herrn E**** erhöht werden sollte, ergebe sich 

aus den Angaben des ***** und werde durch die von E**** 

unterschriebene Reglementfassung mit der Anpassung auf 

EUR 850‘000.00 bestätigt (Beilage 19).   

2.4. In rechtlicher Hinsicht  erwog das Erstgericht  

Folgendes:   

„Art 11 der  Gründungsstatuten best immt,  dass  der St if tungsrat in  

Beis tatuten (die in ihrer  rechtlichen Wirkung den Statuten 

gleichgeste l lt  sein sol len) Begünstigte und das Ausmass ihrer 

Ansprüche festlegen kann. Das is t  dann mit dem Reglement vom 

**.09.1988 auch erfolgt.  Diese  beiden Dokumente  bilden daher  

eine untrennbare  Einhei t  betreffend den in  den 

Stiftungsdokumenten ausgedrückten St ifterwil len.  

Es wurde in dem als Reglement bezeichneten Beis ta tut E**** auch 

das Recht eingeräumt,  den St if tungsrat mit einer Ergänzung oder 

Abänderung dieses Reglements gemäss seinen Wünschen zu 

beauftragen.  Ergänzend dazu is t  Art 13 der  Statuten zu sehen, 

welcher  dem Stiftungsrat das Recht  einräumt,  d ie Sta tuten 

abzuändern.  Die  Beis tatuten und al lfäl l ige  Reglemente  können 

darüber hinaus gemäss Art 11 Abs 3 vom Stif tungsrat mit  

einst immigem Beschluss abändern.   

Es kann also keine Rede davon sein,  dass sich der Stifter  keine 

Rechte  betreffend die  Abänderung der  Begünst igungsregelung 

vorbehalten hat  und der  Stifterwil le im Hinblick auf  die  

Begünst igungsregelung erstarrt  worden sei.  Eine Abänderung der  

Begünst igungsregelung war daher möglich,  wenn der  St if ter e inen 

entsprechenden Wunsch äusser te und der St if tungsrat dann einen 

entsprechenden Beschluss fasste bzw. wenn der Sti fter e inem 

Beschluss zust immte.  Alle in darauf kommt es an,  die weiteren von 
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den Parte ien relevierten  Themen s ind diesbezüglich recht lich nicht  

relevant .  

Im vorliegenden Fal l  hat der St if tungsrat aufgrund des Wunsches 

des St if ters d ie Begünst igungsregelung angepasst und das Legat  

für Herrn  F**** auf EUR 850‘000.00 erhöht.  Schon al lein  die  

wunschgemässe Änderung impliz ier t  d ie Zust immung des Stifters,  

diese wird darüber hinaus auch noch durch die Gegenfertigung des  

entsprechenden Entwurfs verdeutl icht.  

Der angefochtene Art ikel 3  des Reglements mit der  Erhöhung des  

Legats  is t  sohin  entsprechend den Vorgaben der  

Stiftungsdokumente gült ig zustande gekommen, weshalb der  

Antrag abzuweisen war.  

Im Hinblick darauf war nicht  weiter darauf einzugehen, ob der  

Antrag a l lenfal ls  wegen Unzulässigkeit  des Rechtsweges 

(Schiedsklausel) zurückzuweisen gewesen wäre.  

Der St if tungsrat hat  die  Änderung im Hinblick auf die  

Stiftungsdokumente zu Recht  vorgenommen.  Selbst wenn man 

anderer Auffassung ist ,  handelt  es  s ich jedenfalls um eine 

vertre tbare Rechtsauffassung,  weshalb überhaupt kein  Anlass  

besteht,  d ie Eignung des Sti f tungsrates  deswegen in  Frage zu 

ste l len.  (…)“ 

3. Mit Beschluss vom 03.11.2020 (ON 35) gab das 

Fürstliche Obergericht  dem Rekurs der Antragsteller keine 

Folge.  

4.  Gegen diesen Beschluss erhoben die 

Beschwerdeführer Individualbeschwerde  an den 

Staatsgerichtshof .  Dieser gab der Beschwerde mit Urteil  

vom 07.02.2023 Folge, hob den angefochtenen Beschluss 

auf und verwies die Rechtssache unter Bindung an die 

Rechtsansicht des Staatsgerichtshofs zur neuerlichen 

Verhandlung und Entscheidung an das Obergericht  zurück.  
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Diese Entscheidung wurde u.a. wie folgt  

begründet:  

„2.3 Das Obergericht  verweis t auf  die Rechtsprechung des  

Obersten Gerichtshofes  ( insbesondere LES 2008, 279; bestät ig t in  

StGH 2008/056 [www.gerichtsentscheide.l i] ) ,  wonach ein in den 

Statuten dem Stif tungsrat e ingeräumtes Sta tutenänderungsrecht  

auch für begünstigungsrelevante Änderungen eines Beis ta tuts 

gel te.  Der Oberste Gerichtshof hat te damals e inen Sachverhalt  zu 

beurtei len,  wonach mit  einem nachträglichen Beis tatut e ine von 

mehreren berei ts im ers ten Beis ta tut vorgesehenen 

Begünst igungen widerrufen wurde.  Die  vom Stif tungsrat  

vorgenommene Änderung geschah daher innerhalb des  

ursprünglichen Begünst igtenkreises.  Der  gegenständl iche 

Sachverhal t  l iegt jedoch anders.  Unstre i tig ist  nämlich,  dass die  

beiden Beschwerdeführer ursprünglich als  e inzige Begünstigte  in 

den Beistatuten angeführt  waren und nunmehr ein  Legat an e ine 

ursprünglich nicht  begünst igte Person erfolgen soll ;  im Ergebnis  

wird dadurch e ine zusätz l iche Begünst igung ausserhalb des  

ursprünglichen Begünst igtenkreises vorgenommen. Die  

Entscheidung des Obersten Gerichtshofes zu LES 2008, 279, ist  

somit grundsätz l ich für den vorl iegenden Sachverhal t  n icht 

einschlägig.  Es is t  in der Folge zu prüfen, ob die in LES 2008, 279 

ergangene Rechtsprechung auf den vorl iegenden Sachverhal t  

übertragen werden kann. 

2.4 Nach Art  552 § 30 Abs 1 PGR kann sich der St ifter das Recht 

zum Widerruf der  St if tung oder  zur Änderung der  

Stiftungserklärung in  der Stiftungsurkunde vorbehal ten.  Nur wenn 

sich der Stifter  ein  unbeschränktes Änderungsrecht vorbehal ten  

hät te,  könnte er den Stiftungszweck, d ie Organisat ion und den 

Begünst igtenkreis ändern (vgl.  dazu: Martin  Schauer  in Schauer  

[Hrsg.],  Kurzkommentar zum l iechtensteinischen St if tungsrecht,  

Basel 2009, S 169).  Ein  solcher Vorbehal t ist  aus den Statuten der  

Beschwerdegegnerin vom **. September  1988 nicht ers icht l ich.  

http://www.gerichtsentscheide.li/
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2.5 Nach Art 552 § ** PGR ist  eine Änderung des Sti ftungszwecks 

durch den Stiftungsrat  nur zulässig,  wenn der Zweck unerreichbar,  

unerlaubt  oder vernunftwidrig geworden ist  oder  s ich die  

Verhäl tnisse  so  geändert  haben, dass  der  Zweck eine ganz andere 

Bedeutung oder Wirkung erhalten hat ,  so dass die Sti f tung dem 

Willen des Sti fters  entfremdet is t .  Die Änderung muss dem 

mutmassl ichen Willen des St if ters entsprechen und die Befugnis  

zur Änderung muss dem zuständigen Organ ausdrücklich 

vorbehalten sein.  Die Voraussetzungen für eine solche 

Zweckänderung liegen nicht vor; d ies wird auch nicht vorgetragen.  

2.6 Gemäss den Festste l lungen der Gerichte hat der wir tschaftl iche 

Stifter,  der  am **.03.2021 verstorbene E****,  in den Sta tuten der  

Beschwerdegegnerin vom **.09.1988 in Art 13 dem Stif tungsrat 

die Änderung an diesen Statuten vorbehalten.  Bereits nach al tem 

Recht war unstr i t t ig,  dass der St if ter dem Stiftungsrat nur in der  

Stiftungsurkunde e in  Statutenänderungsrecht einräumen kann 

(Gasser,  Liechtensteinisches Stiftungsrecht,  Praxiskommentar ,  2.  

Aufl. ,  Bern/Wien/München, Art 552 §  32,  Rz 4),  wobei der  

Stiftungsrat  das  Recht zur Änderung unter  Wahrung des  

Stiftungszwecks ausübt  (Art 552 § 32 le tzter  Satz  PGR). Art  11 

der Statuten vom **.09.1988 sahen vor ,  dass  der Stiftungsrat in  

Beis tatuten Begünstig te  best immen sowie den Umfang und die Art  

und Weise ihrer Begünstigung regeln kann. Ferner ist  festgehal ten,  

dass  die  Beistatuten in ihrer  recht l ichen Wirkung den Statuten 

gleichgeste l lt  s ind,  wobei e ine solche Abänderung eines 

einst immigen Beschlusses des Stiftungsrates bedarf .  

2.7 Die Beschwerdeführer  rügen,  dass mit  der Änderung des 

Reglements  vom **.08.2020 eine unzulässige Zweckänderung der  

Stiftung erfolgt sei.  Es is t  nunmehr zu beurte ilen,  ob das gestützt  

auf d ie  in den Statuten vorgesehenen Änderungsrechte  erlassene 

Reglement vom **.08.2020 einer Zweckänderung gleichkommt 

und s ich dadurch der Verweis  des Obergerichts auf  LES 2008, 279 

als unzulänglich erweist.  „Damit s tel l t  s ich die Frage,  was unter  

den St if tungszweck fäll t .  Ist  der  Kreis der Begünst igung 

festgelegt ,  is t  damit  auch der  St if tungszweck hinreichend 
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konkretisier t .  Eine Änderung der Begünst ig tenbestel lung 

innerhalb des Begünst igtenkreises s te ll t  nach stRsp keine 

Änderung des Stiftungszwecks dar" (Gasser,  a .  a.  0. ,  Art 552 § 32,  

Rz.  3).  

2.8 Der  Oberste  Gerichtshof erwog in  seiner  Entscheidung vom 

06.03.2008 (LES 2008, 279 [281]) u.  a.  wie folgt :  „Die  

Umschreibung des Zwecks e iner St if tung berei ts in der  

Stiftungsurkunde zählt zu den essentialia negoti i  des 

Stiftungserr ichtungsgeschäfts und muss dem Willen des St if ters  

selbst ents tammen (LES 1998, 97; LES 1991, 91 uva).  Der Zweck 

begleitet die  St if tung für die Dauer ihres Bestandes und is t  der 

Disposit ion allen an der St if tung betei l igten Personen ins-

besondere auch des Stiftungsrates entzogen. Mit der Festlegung 

eines konkreten St if tungszwecks best immt der St ifter d ie 

Leit l inien,  wozu und auf  welche Art  und Weise das 

Stiftungsvermögen eingesetzt werden soll ." Wenn für den Stif-

tungsrat aufgrund der dem Stiftungserr ichtungsgeschäft 

vorangegangenen Besprechungen und Aufträge klar wird,  welche 

Famil ien und/oder Angehörigen als sog. präsumtive Destinatäre  

begünstigt werden sol len,  kann auf die namentl iche Anführung in  

der St if tungsurkunde verzichtet werden und die Konkretisierung 

im Beis ta tut  ist  ausreichend (LES 2008,  279 [282]).  

2.9 Zwar umfasst ein  Statutenänderungsrecht des 

Stiftungsrates grundsätz l ich auch begünst igungsrelevante  

Änderungen eines Beista tuts (LES 2010, 144; LES 2008, 279; 

StGH 2008/056).  Eine Begünst igtenstellung einer Person kann 

durch e in späteres Beista tut jedenfal ls  dann widerrufen werden,  

wenn den Begünst igten kein  recht lich durchsetzbarer Anspruch 

gegen die Stiftung eingeräumt wurde (LES 2008, 279 [281]).  Die  

ordentl ichen Gerichte berufen s ich im vorliegenden Fall  auf diese 

Rechtsprechung und auf Gasser .  Hier is t  aber  festzuhalten,  dass  

begünstigungsrelevante  Änderungen ohne das Vorl iegen 

besonderer  Voraussetzungen (vgl Erw 2.4  und 2.5) nur  innerhalb  

des Begünst ig tenkreises zulässig  s ind und gerade nicht die  — 

zweckrelevante — Ausweitung der ursprünglichen Begünst igung 
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ermöglichen. Die Bezeichnung der  Begünstigten bi ldet e inen Be-

standteil  der Zweckbestimmung einer Stif tung (Dominique Jakob, 

Die Liechtenste inische Stiftung,  Schaan 2009,  S 61,  Rz 134)  und 

die  Aufnahme neuer  Begünst igten ausserhalb des  vom Stif ter  

definierten ursprünglichen Begünst igtenkreises bedeutet daher  

eine Erweiterung bzw.  Änderung des St if tungszwecks (vgl auch 

StGH 2014/062, Erw 3.3;  StGH 2011/008, Erw 2.3  [beide 

www.gerichtsentscheide.l i] ) .  

2.10  Damit  findet  d ie Erwägung des Obergerichts ,  wonach 

gestütz t auf das  in den Statuten vorgesehene 

Statutenänderungsrecht  des Stiftungsrates e ine Erweiterung der  

Begünst igung über den ursprünglich bei St if tungserrichtung vom 

Stifter  festgelegten Begünst igtenkreis hinaus vorgenommen 

werden darf,  keine Grundlage in der ständigen Rechtsprechung des  

Obersten Gerichtshofes  und des Staatsgerichtshofes sowie in der 

herrschenden Lehre.  Daran ändert auch der Umstand nichts,  dass  

der St if tungsrat d ie  Beis ta tutenänderung festgeste l ltermassen auf  

Wunsch des Stif ters vorgenommen hat.  Schliessl ich werden vom 

Obergericht keine tr i ft igen Gründe angeführt ,  weshalb die 

ständige Rechtsprechung nicht  auf den Beschwerdefal l  anwendbar  

oder aber eine Abweichung von ihr gerechtfert ig t wäre.  Folgl ich  

is t  im Sinne einer  die Rechtssicherhei t  wahrenden einheitl ichen 

Rechtsprechung die Verle tzung des Gleichheitssatzes  zu bejahen.  

3.  Bei diesem Ergebnis  is t  auf die weiteren Rügen nicht  

einzugehen.  Der Individualbeschwerde ist  somit spruchgemäss 

Folge zu geben,  die angefochtene Entscheidung ist  aufzuheben und 

an das Obergericht  zurückzuverweisen zur neuerlichen 

Entscheidung unter  Bindung an die  Rechtsansicht des  

Staatsgerichtshofs.“  

5.  Das Fürstliche Obergericht  hat dem Rekurs  

der Antragsteller tei lweise Folge gegeben, den 

erstgerichtlichen Beschluss teilweise bestätigt,  teilweise 

aufgehoben und in diesem Umfang die Rechtssache unter  

Rechtskraftvorbehalt  an die Erstinstanz zurückverwiesen. 

http://www.gerichtsentscheide.li/
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Im Wesentl ichen und zusammengefasst  hat  das Fürstliche 

Obergericht  folgende Rechtsmeinung vertreten:  

6.1. Eine Unzulässigkeit des streit igen Rechtswegs 

sei  nicht  gegeben. Die geltend gemachten Ansprüche der  

Antragsteller würden ein Rechtschutzziel verfolgen, 

welches der richterl ichen Aufsicht  unterliege und daher 

nicht vergleichs- oder schiedsfähig sei . Die Zulässigkeit  

des ausserstreitigen Rechtswegs sei  daher jedenfalls  

gegeben. 

6.2.  Es sei aufgrund der Entscheidung des 

Staatsgerichtshofs davon auszugehen, dass 

vorliegendenfalls eine zweckrelevante Ausweitung des 

ursprünglichen Begünstigtenkreises vorliege.  

6.3.  Eine Änderung des Stiftungszwecks sei  nach 

Art 552 § 31 PGR nur dann zulässig, wenn der Zweck 

unerreichbar, unerlaubt oder vernunftwidrig geworden sei  

oder sich die Verhältnisse so geändert hätten, dass der 

Zweck eine ganz andere Bedeutung oder Wirkung erhalten 

habe,  sodass die Stiftung dem Willen des Stifters  

entfremdet sei.  Die Änderung müsse dem mutmasslichen 

Willen des Stifters entsprechen und die Befugnis zur 

Änderung dem Stiftungsrat in der Stiftungsurkunde 

ausdrücklich vorbehalten sein. Ausgangspunkt für den 

Inhalt  der Zweckänderung sei der Stifterwille, wie er in den 

Stiftungsurkunden zum Ausdruck komme. Nach seinen 

Vorgaben sei die Frage zu beantworten, welchen Zweck der 

Stifter der Stiftung gegeben hätte, hätte er um die 

nunmehrige Unerreichbarkeit ,  Unerlaubtheit,  

Vernunftwidrigkeit  oder aber Entfremdung des  

Stiftungszwecks gewusst. Massgeblich sei also der 



 28 07 HG.2021.140 

hypothetische Stifterwille. Es sei zu fragen, was der Stifter  

bei  Kenntnis der geänderten Umstände verfügt hätte. Ein 

ausdrücklicher Stifterwille könne jedoch nicht durch einen 

damit  in Widerspruch stehenden hypothetischen Willen 

ersetzt  werden. Es sei Pflicht  des Stiftungsrats,  den 

hypothetischen Willen des Stifters zu ermitteln,  wobei 

grundsätzlich dabei alle verfügbaren Erkenntnisquellen 

heranzuziehen seien.  Hiezu zähle z . B. die Kommunikation 

des Treuhänders mit dem Stifter anlässlich der 

Stiftungserrichtung. 

6.4. Ob der seitens des wirtschaft lichen Stifters 

gegenüber dem Stiftungsrat mündlich geäusserte Wunsch 

auf Ausrichtung eines Legats an F**** in Höhe von EUR 

850‘000.00 und die Gegenzeichnung eines  

Reglementsentwurfs durch den wirtschaftlichen Stifter 

zulässig gewesen sei oder nicht, sei zunächst noch nicht 

abschliessend zu beurteilen. Nach dem gegenständlichen 

Art 3 im Reglement vom **.08.2020 komme F**** die 

Stellung eines Begünstigungsberechtigten nach Art 552 § 6 

Abs 1 PGR zu, weil  in dieser Bestimmung der Inhalt des  

Anspruchs des Genannten sowohl der Höhe – EUR 

850‘000.00 – als auch dem Zeitpunkt der Ausschüttung 

nach – „nach dem Ableben von Herrn E****“ – bestimmt 

sei und diese Bestimmung dem Stiftungsrat insoweit keine 

Auswahlmöglichkeit  und kein Ermessen einräume bzw. 

zulasse.  Die Nichtigerklärung des Art 3 des Reglements 

vom **.08.2020 greife ebenso in die rechtlich gestützte 

Stellung des Begünstigungsberechtigten F**** ein.  

6.5.  Der gegenständliche Sachverhalt weiche von 

jenem der Entscheidung zu LES 2022, 42 
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zugrundeliegenden Sachverhalt  ab,  wo die „Rechtstel lung“ 

von Ermessensbegünstigten betroffen gewesen sei . Anders 

als im dortigen Verfahren werde hier durch Aufhebung des  

gegenständlichen Art  3 des Reglements vom **.08.2022 in  

eine dem Begünstigungsberechtigten unbedingt 

zukommende Rechtsposition eingegriffen. 

6.6. Es sei notwendig, den in seiner rechtlich 

geschützten Stellung betroffenen 

Begünstigungsberechtigten F**** im gegenständlichen 

Verfahren betreffend die Aufhebung der ihn als 

Begünstigungsberechtigten betreffenden 

Reglementbestimmung anzuhören, ihm die Möglichkeit zur 

Stellungnahme einzuräumen und damit das rechtliche 

Gehör zu gewähren. 

6.7. Da zur Frage, ob ein 

Begünstigungsberechtigter, der durch die beantragte 

Entscheidung seiner Stellung verlustig gehen soll, von 

Amts wegen in dieses Verfahren als Partei  einzubeziehen 

sei,  eine Rechtsprechung des Fürstl ichen Obersten 

Gerichtshofs fehle, sah sich das Rekursgericht veranlasst ,  

der Entscheidung einen Rechtskraftvorbehalt  beizufügen. 

7. Gegen diesen Beschluss richtet  sich der 

rechtzeitig überreichte Revisionsrekurs der Antragsteller ,  

mit dem die Abänderung des angefochtenen Beschlusses 

dahingehend, dass Art 3 des Reglements vom **.08.2020 

der C**** für nichtig erklärt werde, in eventu dieser 

Beschluss im angefochtenen Teil aufgehoben und die 

Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung an das 

Obergericht  zurückverwiesen wird.  Ein Kostenantrag wird 

gestell t .  
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Die Antragsgegnerin  hat rechtzeit ig eine 

Revisionsrekursbeantwortung  überreicht, mit  der sie 

beantragt, dem Revisionsrekurs keine Folge zu geben und 

diesen kostenpflichtig zurückzuweisen; in eventu wird 

beantragt, dem Revisionsrekurs keine Folge zu geben und 

diesen kostenpflichtig abzuweisen. Ein Kostenantrag wird 

gestell t .  

8. Hiezu hat  der Fürstliche Oberste Gerichtshof  

erwogen: 

8.1.  Der Revisionsrekurs ist  zulässig,  er ist aber 

nicht berechtigt.   

8.1.1. Zur geltend gemachten Mangelhaftigkeit des 

Verfahrens ist  vorweg auszuführen, dass eine solche nicht  

vorl iegt, zumal das Fürstl iche Obergericht zur Wahrung des 

rechtlichen Gehörs eine Aufhebung unter  

Rechtskraftvorbehalt  verfügt hat  und daran nichts 

Fehlerhaftes zu erkennen ist .  Die Rechtsmittelwerberin 

unterlässt es im Übrigen auch, die erforderliche Kausalität  

des behaupteten Verfahrensmangels aufzuzeigen, sodass  

dieser Rechtsmittelgrund auch nicht dem Gesetz 

entsprechend ausgeführt ist (vgl OGH CO.2014.4; 10 

CG.2006.379 GE 2013, 4;  10 CG,2013, 318).  

8.2.  Auf die Ausführungen in den 

Rechtsmittelschriften wird im Rahmen der 

Entscheidungsbegründung eingegangen, sofern dies für die 

Entscheidung von Relevanz ist.  

8.3.  Der Revisionsrekurs wurde vom Fürstl ichen 

Obergericht zur Frage zugelassen, ob ein  

Begünstigungsberechtigter, der durch die beantragte 
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Entscheidung seiner Stellung verlustig gehen soll, von 

Amts wegen in dieses Verfahren als Partei  einzubeziehen 

sei,  zumal eine Rechtsprechung des Fürstlichen Obersten 

Gerichtshofs dazu nicht  bestehe.  

8.4. Hiezu ist zu erwägen: Gem Art 2 Abs 1 lit  c 

AussStrG ist  Partei des Verfahrens jede Person, soweit ihre 

rechtlich geschützte Stellung durch die begehrte oder vom 

Gericht in Aussicht genommene Entscheidung oder durch 

eine sonstige gerichtliche Tätigkeit unmittelbar beeinflusst  

würde. Der Fürstl iche Oberste Gerichtshof hat  jüngst  in 

seiner Entscheidung 07 HG.2015.98 LES 2022, 42, zu 

dieser Bestimmung darauf hingewiesen, dass sich die 

Beantwortung der Frage, ob eine rechtlich geschützte 

Stellung unmittelbar beeinflusst werde, aus dem 

materiellen Recht ergebe.  Unmittelbar beeinflusst ist eine 

Person also dann, wenn die in Aussicht genommene 

Entscheidung Rechte oder Pflichten dieser Person ändert ,  

ohne dass noch eine andere Entscheidung gefällt werden 

muss. Für die Ausformung des Begriffs der rechtlich 

geschützten Stellung kommt es auf das konkrete Verfahren 

und dessen Zwecke an.  Entscheidend ist  danach, wer bzw 

wessen Stellung durch das jeweil ige Verfahren geschützt  

werden soll . Allein die wirtschaftliche oder ideelle 

Betroffenheit  oder jene durch eine Reflexwirkung der  

Entscheidung vermag die von Art 2 Abs 1 lit  c AussStrG 

geforderte unmittelbare Beeinflussung nicht zu begründen. 

Nach dieser Rsp (OGH 07 HG.2015.98 LES 2022, 42) ist  

die Bestimmung des Art 2 Abs 1 lit  c AussStrG in  

Anlehnung an die ständige Rechtsprechung des öOGH zum 

Rezeptionsvorbild des § 2 Abs 1 lit  c öAußStrG vielmehr 

eng auszulegen (RIS-Justiz RS0123029; RS0006207; G. 
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Kodek  in Gitschthaler/Höllwerth ,  Kommentar zum 

Ausserstreitgesetz I2  [2019] § 2 Rz 45). Der Gesetzgeber 

wollte verhindern, das Ausserstreitverfahren, also ohnehin 

Vielparteienverfahren, durch Einbezug verschiedener 

weiterer Betroffener sich zu „Monsterverfahren“ 

entwickeln,  bei denen nicht mit  einem vernünftigen Ende 

gerechnet werden kann. Bei Einbezug sämtlicher 

Begünstigter in ein Stiftungsaufsichtsverfahren, dazu noch 

allenfalls aus verschiedenen Reglementen,  deren 

Beseitigung beantragt  wird, würden Verfahren entstehen, 

die nicht mehr bewältigbar wären (OGH 07 HG.2015.98 

LES 2022, 42).  

8.5. Als „unmittelbar beeinflusst“ iS des § 2 Abs 1 

lit  c öAußStrG wurde in der österreichischen 

Rechtsprechung ein Gesellschafter einer Gesellschaft  mit  

beschränkter Haftung im Firmenbuchverfahren angesehen, 

wenn es um die Eintragung seiner Gesellschafterstellung 

geht (öOGH 6 Ob 36/85 SZ 59/172; 6 Ob 337/98t; 6 Ob 

168/98v RdW 1998, 737; 6 Ob 250/16g ecolex 2019/29, 52;  

RIS-Justiz RS0110337). Geht es um seine Eintragung oder 

Nichteintragung im Firmenbuch so ist durch die 

Entscheidung seine eigene Gesellschafterposition, also 

unmittelbar seine rechtlich geschützte Stellung, berührt .  In  

diesen Fällen wurde einem Gesellschafter gegen einen die 

Gesellschaft  betreffenden Eintragungsbeschluss des 

Firmenbuchgerichtes die Rechtsmittelbefugnis deshalb 

eingeräumt, weil es im Sinne des § 5 Z 6 öFBG um seine 

firmenbuchrechtliche Rechtssphäre geht (um seine eigene 

Gesellschafterstellung).   
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8.6.  Dieser tragende Grund ist auch im 

gegenständlichen Fall für den notwendigen – amtswegigen 

– Beizug des F**** in dieses Verfahren 

entscheidungsrelevant: Es ist  zutreffend, wie das Fürstl iche 

Obergericht  ausführt (Erw 6.3.6),  dass F**** als 

Begünstigungsberechtigter  seine Rechtsstellung nicht bloss  

aus wirtschaftl icher Sicht,  sondern aus rechtl icher Sicht 

untermauern kann und diese im Fall der Behebung des Art  

3 des Reglements vom **.08.2020 verlieren würde: Nach 

dieser Bestimmung kommt F**** die Stellung eines 

Begünstigungsberechtigten, sohin mit  einem konkreten,  

dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach 

feststehenden Anspruch zu. Ein Ermessen des Stiftungsrats 

ist in diesem Fall nicht gegeben. Daher ist es zutreffend, 

dass die beantragte Nichtigerklärung des Art  3 des  

Reglements vom **.08.2020 in die rechtlich geschützte 

Stellung des Begünstigungsberechtigten F**** eingreift  

(vgl Ungerank ,  Glosse zu OGH 07 HG.2015.98 LES 2022, 

42). Die beantragte Entscheidung würde das Recht des  

Genannten unmittelbar ändern,  ohne dass noch eine andere 

Entscheidung gefäll t  werden müsste. Insofern ist der  

gegenständliche Sachverhalt  nicht  mit  jenem, welcher der 

Entscheidung LES 2022, 42 zugrunde liegt , zu vergleichen,  

zumal damals – anders als hier – die „Rechtstellung“ eines 

Ermessensbegünstigten, nicht aber die eines  

Begünstigungsberechtigten betroffen war.  

8.7.  In einem Ausserstreitverfahren besteht die 

Pflicht zur amtswegigen Beiziehung einer „materiel len“ 

Partei , da ansonsten die Nichtigkeit  des Verfahrens droht 

(Motal  in Schneider/Verweijen ,  AussStrG § 2 Rz 43).   
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8.8.  Diese verfahrensrechtliche Beurteilung greift  

nicht in die Aussagen des StGH ein,  wie dies offenbar vom 

Revisionsrekurs befürchtet wird, sondern dient iS des 

Rechtskraftvorbehalts des Fürstlichen Obergerichts der  

Klarstellung der Frage nach der Wahrung des Gehörs einer  

Partei iS des Art 2 Abs 1 lit  c AussStrG. Mit  dem 

Untersuchungsgrundsatz hat dies entgegen den 

Ausführungen im Revisionsrekurs nichts zu tun, sondern 

betrifft die verfahrensrechtliche Rechtsstellung einer gem 

Art 2 Abs 1 lit  c AussStrG materiellen Partei , die auch im 

Rahmen eines Verfahrens mit Untersuchungsgrundsatz zu 

berücksichtigen ist.  

9. Der angefochtene Beschluss des Fürstlichen 

Obergerichts ON 42 ist daher nicht korrekturbedürftig, dem 

Revisionsrekurs war daher keine Folge zu geben.  

10. Die Kosten des Revisionsrekursverfahrens sind 

weitere Verfahrenskosten. 

 

Fürstl icher Oberster Gerichtshof,  

1. Senat  

Vaduz, am 05. Januar 2024  

Der Präsident 

Univ.Prof.iR Dr. Hubertus Schumacher 
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Für die Richtigkeit der Ausfertigung 
 
 

Astrid Wanger  
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Rechtsmittel:  

 

Gegen diesen Beschluss ist kein Rechtsmittel zulässig.  
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***** 

 

SCHLAGWORTE: 

Art  2 Abs 1 lit  c AussStrG: Amtswegiger Beizug eines 

Begünstigungsberechtigten im Stiftungsaufsichtsverfahren 

bei Beeinträchtigung seiner rechtlich geschützten Stellung. 

 

 


